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Bericht 

des Ausschusses rür Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (73 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Impfscha:dengesetz 

geändert wird 

Die Bestimmungen des Impfschadengesetzes 
1973 sind nicht auf solche Gesundheitsschädigun­
gen anwendbar, die durch eine Pock.enschutz­
impfung verunacht worden sind, die vor Inkraft­
tretendes Bundesgesetzes über Schutzimpfungen 
gegen Pocken aus dem Jahre 1948 vorgenommen 
worden ist. Durch die vorliegende Novelle soll, 
auf Anregung der Volksanwaltsc..~aft, der Ent­
schädigungsan~pruch auf alle Impfschäden zwi­
sd1en 1945 und 1948 ausgeweitet werden. 

Der Auss.chuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 15. Jänner 1980 in Verhandlung genommen. 
Nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dok-' 
tor S t e y r e rund Dr. Marga Hub i n e k 
sowie des Ausschußobmannes Dr. Wie s i n ger 
und des Bundesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz Dr. S ale her wurde die Regie­
rungsvorlage unter Berücksid1tigung eines gemein­
samen Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Dr. S t e y r e rund Dr. Wie s i n ger einstim­
mIg angenommen. 

Ruhaltinger 
Berichterstatter 

Zu der Abänderung gegenüber der Regierungs­
vorlage wird folgendes bemerkt: 

Soweit keine ausdrückliche, anderslautende Be­
stimmung aufgenommen wurde, gilt auch für die 
dur.ch die Novelle einbezogenen Impfschadensfälle 
die allgemeine Regelung des durch § 3 Abs. 2 
Impfschadensgesetz übernommenen § 55 Abs. 1 
Heeresversorgungsgesetz, wonach die Beschädig­
tenrenten mit dem Monat anfallen, in dem die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt 
sind, frühestens jedoch mit dem Monat, in dem 
der Anspruch geltend gemacht wurde. Mit der 
vorgeschlagenen Sonderregelung soll sichergestellt 
werden, daß in allen Fällen, in denen der Schaden 
innerhalb der dreijähl'igen Frist bis 31. Dezember 
1982 geltend gemacht wird, die Leistungen bei 
Vorliegen der Voraussetzungen bereits ab 1. Jän­
ner 1980 gewährt werden können. 

Der Auss.chuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz stellt somit den An t rag, der National­
rat wolle dem von der Bundesregierung vorge­
legten Gesetzentwurf (73 der Beilagen) mit der 
an g e s chI 0 S sen e n A b ä nd e run g die· /. 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 0115 

Dr. Wies in ger 
Obmann 

.;. 
Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 73 der Beilagen 

Im Art. I Z. 2 ist am Ende des zweiten Satzes 
anstelle des Punktes ein Strichpunkt zu setzen 
und folgender Halbsatz anzufügen: 

"die Entschädigungsleistungen (§ 2) fallen mit 
dem 'Monat an, in dem die Voraussetzungen für 
die Zuerkennung erfüllt sind, frühestens jedoCJ.1. 
mit 1. Jänner 1980." 
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